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Kriterien Plakette Voraussetzung Verfahren/Dauer  

Verzögerung der Nachrüstung oder 
Ersatzbeschaffung 

keine 
Plakette 

 

� Nachrüstung oder Ersatzbeschaffung wurde 
nachweislich beauftragt und 

� Verzögerung liegt nicht im Verschulden des 
Antragstellers 

auf Antrag/ 
bis zur Nachrüstung/ 
Ersatzbeschaffung,  
max. 12 Monate 
(verlängerbar) 
Fristende: 31.12.2014 
 

Sonderfahrzeuge - als Arbeitsstätte 
genutzte Fahrzeuge mit kosten-
intensiven festen Auf- oder 
Einbauten (mind. 25 Prozent vom 
Fahrzeugneuwert) – z. B. 
Verkaufsfahrzeuge, Werkstatt- u. 
Servicewagen etc. 

keine 
Plakette 

 

� Fahrzeug wurde vor dem 19.12.2009 erstmals auf 
den Halter zugelassen und 

� Fahrzeug ist nachweislich nicht auf grüne Plakette 
nachrüstbar* und 

� Ersatz des Fahrzeugs ist wirtschaftlich nicht zumutbar 

auf Antrag/ 
max. 24 Monate 
(verlängerbar)** 
Fristende: 31.12.2014 
 

Sonderfahrzeuge – Fahrzeuge, die 
eine Geschäftsidee verkörpern 
(Trabi, Stretchlimousine, „Oldtimer-
bus“ etc.) 

keine 
Plakette 

 

� Fahrzeug wurde vor dem 19.12.2009 erstmals auf 
den Halter zugelassen und 

� Fahrzeug ist nachweislich* nicht auf grüne Plakette 
nachrüstbar und 

� Ersatz des Fahrzeugs ist wirtschaftlich nicht zumutbar 

auf Antrag/ 
max. 24 Monate 
(verlängerbar)** 
Fristende: 31.12.2014 
 

Sonderfahrzeuge – Fahrzeuge der 
Film- u. Fernsehbranche 
(Filmmotiv) 
 

keine 
Plakette 

 

� Fahrzeug wurde vor dem 19.12.2009 erstmals auf 
den Halter zugelassen und 

� Fahrzeug ist nachweislich* nicht auf grüne Plakette 
nachrüstbar und 

� Ersatz des Fahrzeugs durch ein Fahrzeug mit grüner 
Plakette aus künstlerischen Gründen nicht möglich 
oder 

� Ersatz des Fahrzeugs ist wirtschaftlich nicht zumutbar 

auf Antrag/ 
für die Zeit der 
Drehdauer, 
max. 24 Monate 
(verlängerbar)** 
Fristende: 31.12.2014 
 

Sonderfahrzeuge – 
Schwerlasttransporter und 
Fahrzeuge, die für einen 
Schaustellerbetrieb erforderlich sind  

keine 
Plakette 

 

� Fahrzeug wurde vor dem 19.12.2009 erstmals auf 
den Halter zugelassen und 

� Fahrzeug ist nachweislich* nicht auf grüne Plakette 
nachrüstbar und 

� Ersatz des Fahrzeugs ist wirtschaftlich nicht zumutbar 

auf Antrag/ 
max. 24 Monate 
(verlängerbar)** 
Fristende: 31.12.2014 
 

Fahrzeuge, die bereits mit einem 
Partikelfilter nachgerüstet wurden 

 

� Fahrzeug wurde vor dem 19.12.2009 erstmals auf 
den Halter zugelassen und 

� Nachrüstung erfolgte vor dem 28.02.2011 

auf Antrag 
bis 31.12.2012 

Besondere Härte im Einzelfall keine 
Plakette 

 

 

� Fahrzeug wurde vor dem 19.12.2009 erstmals auf 
den Halter zugelassen und 

� Nachweis, dass Fahrten im öffentlichen Interesse 
(Versorgung der Bevölkerung mit lebensnotwendigen 
Gütern/Dienstleistungen) liegen oder aus 
überwiegend und unaufschiebbarem Einzelinteresse 
(Aufrechterhaltung von Fertigungs-/Produktions-
prozessen, Existenzgefährdung) erforderlich sind und 

� Fahrzeug ist nachweislich* nicht auf grüne Plakette 
nachrüstbar und Ersatz des Fahrzeugs ist nicht 
zumutbar oder Fahrzeug ist zwar auf grüne Plakette 
nachrüstbar, die Nachrüstung stellt aber eine 
unzumutbare Härte dar 

auf Antrag/ 
max. 24 Monate 
(verlängerbar) 
Fristende: 31.12.2014 
 

Fahrzeugparkregelung keine 
Plakette 

 

 

� Fahrzeuge wurden vor dem 19.12.2009 erstmals auf 
den Halter zugelassen und 

� mindestens vier Fahrzeuge im Fuhrpark (Pkw und 
Nutzfahrzeuge gesondert betrachtet) 

Abschluss eines 
öffentlichrechtlichen 
Vertrages/  
Fristende bzgl. 
Modernisierung: 
31.12.2014/2016*** 

 
* Bescheinigung der Technischen Prüfstelle bzw. einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation für den Kfz-Verkehr, erforderlich für Diesel-Pkw mit 

Emissionsschlüsselnummer „27“ bzw. „0427“ und der Klartextangabe „96/69/EG I“ mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 2.500 kg sowie 
Fahrzeuge der Klasse N, M2 und M3 

** Genehmigung mit der Auflage zur Nachrüstung auf den technisch best möglichen Abgasstandard 

*** der öffentlich-rechtliche Vertrag beinhaltet eine vorgegebene, stufenweise Modernisierung des Fuhrparks bis Ablauf des 31.12.2014 bzw. 31.12.2016 
(ÖPNV-Busse) 
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Kontakt Erreichbarkeit 

Hausanschrift  

Sachgebiet Genehmigungen/AG Umweltzone 

Rathaus Leutzsch   2. Etage 

Georg-Schwarz-Str. 140 

04179 Leipzig 

Bahn – Linie 7 
Bus   – Linie 68  
Haltestelle: Rathaus Leutzsch 

 

Das Parken von Kfz ist in den umliegenden Straßen 

eingeschränkt möglich. 

Infotelefon    0341 123-3434 

Faxnummer  0341 123-8375  

E- Mail ausnahme.uwz@leipzig.de 

Über den Innenhof erreichbar 

  

Telefonzeiten  

Mo. – Fr. 09:00 – 12:00 Uhr 

Di.  13:00 – 18:00 Uhr 

Do. 13:00 – 16:00 Uhr  

Öffnungszeiten  

Mo., Di., Do. und Fr. 09:00 – 12:00 Uhr  

Di.  13:00 – 18:00 Uhr  

Do. 13:00 – 16:00 Uhr 

 


